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In der 53. Sitzung des Stadtsenates am Dienstag, den  
23. November 2021 wurden folgende Beschlüsse gefasst: 

 
 
 
Einige Personalpunkte (Gewährung von außerordentlichen Vorrückungen, 
Betrauung mit Funktionsdienstposten, Änderung der Zuteilung in 
Funktionsgruppen, Höherreihung in Entlohnungsgruppen, Überstellung in 
Grundentlohnungsgruppen, Zuerkennung einer Personalzulage, 
Personalaufnahme) wurden jeweils einstimmig beschlossen. 
 
 
Die Firma „Grafik & Medien“ wurde einstimmig mit der Gestaltung und dem 
Versand der Amtlichen Nachrichten zum Betrag von € 32.345,86 (exkl. Ust). 
beauftragt. 
 
 
Die Gewährung von Baukostenzuschüssen für die Objekte Unterer Stadtplatz 37, 
Oberer Stadtplatz 14 und Hoher Markt 14 in der Höhe von jeweils € 4.000,00 
wurden jeweils einstimmig beschlossen.  
 
 
Einstimmig wurde beschlossen, dass 7 Umwidmungen im Umwidmungsblock L 
des örtlichen Raumordnungsprogrammes der Stadt Waidhofen a/d Ybbs 
betrieben werden sollen. Weiters wurde die Beauftragung des Raumplaners der 
Stadt Waidhofen a/d Ybbs und Kostengenehmigung pro Umwidmung in der 
Höhe von jeweils € 1.800,00 (inkl. Ust.) einstimmig beschlossen.  
 
 
Die Auszahlung von Stipendien an die Antragsteller des Familien- bzw. 
Sozialstipendiums für den Besuch der Musikschule in der Gesamthöhe von 
€ 5.264,87 wurde einstimmig genehmigt.  
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Einstimmig wurde der Beschluss gefasst, dass Kinder und Jugendliche im Alter 
von 10 bis 18 Jahren zu einem Eislaufnachmittag seitens der Stadt Waidhofen a/d 
Ybbs eingeladen werden (Übernahme der Kosten pro Kind in der Höhe von € 
6,00). 
 
 
Die Befreiung von der Lustbarkeitsabgabe für die Premierenaufführung der 
Waidhofner Volksbühne wurde einstimmig beschlossen.  
 
 
Die Entscheidung der Berufungsbehörde gegen einen Bescheid der 
Abgabenbehörde I. Instanz wegen Festsetzung der jährlichen Hundeabgabe 
wurde mehrstimmig beschlossen.  
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